
Öffentliche Bekanntmachung 

Gemeinde Appen 
• über die Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Appen 

(öffentlich)  
• am Donnerstag, den 08.07.2010 um 19:30 Uhr  
• im Bürgerhaus Appen (Grootdeel), Hauptstraße 79, 25482 Appen  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
1 Offizielle Verabschiedung des ehemaligen Gemeindevertreters Bernd 

Mordhorst 
  
2 Vereidigung des Bürgermeisters der Gemeinde Appen 
  
3 Vereidigung der 1. stellv. Bürgermeisterin und des 2. stv. Bürgermeis-

ters 
  
4 Einwohnerfragestunde 
  
5 Bericht des Bürgermeisters und Anfragen 
  
6 Quartalsbericht I/2010 der Gemeinde Appen 
  
7 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen bis 8.6.2010 
  
8 Fassade am Bürgerhaus - Sockelbereich 
  
9 Energieeffiziente Strassenbeleuchtung - Sachstand und Beschluss 

der Umsetzung 
  
10 Beschaffung Kommunaltraktor als Ersatz für den Unimog 
  
11 Schredderaktion im Herbst 
  
12 Antrag zur Übernahme eines Finanzierungsanteiles zum Turnhallen-

anbau 
  
12.1 Antrag zur Übernahme eines Finanzierungsanteiles zum Turnhallen-

anbau hier: Aktualisierung des Zahlenwerkes Stand: 22.6.2010 
  
Nichtöffentlicher Teil 
13 Entwicklung der Mieten und Ausgaben-/Einnahmenübersicht Woh-

nungen Appen 
  



   

14 Wohnbesitz der Gemeinde Appen; Verkehrswertgutachten 
  
15 Genehmigung der Überlassungsverträge 

a) Bauland Schleswig-Holstein/Gemeinde Appen  vom 22.04.2010 
des Notars Henning Behrens - UR-Nr. 75/2010  (Verkehrsfläche Opn 
Toppeesch) 
 
b) Maren Pein/Gemeinde Appen vom 22.04.2010 des Notars Henning 
Behrens - UR-Nr. 76/2010  (Verkehrsfläche Am Storchennest) 

  
16 Sachstand  Abrechnung  der Restbauplätze im B-Plangebiet Nr. 15 

"Op de Wisch" in der Gemeinde Appen  
hier: Verfahrensabrechnung durch die Landgesellschaft Schleswig-
Holstein mbH 

  
 
 
 
gez. Hans-Joachim Banaschak 
Vorsitzender 
 
Herr Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter Punkt 4 können Fragen zu Beratungsgegenständen 
oder anderen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft 
gestellt und Vorschläge oder Anregungen unterbreitet wer-
den. Das Fragerecht steht Einwohnerinnen und Einwohnern 
zu, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Sitzungsunterlagen zum öffentlichen Sitzungsteil liegen 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme im Gemein-


